
           
  

 

      
          

              

 
 

          
   

 

                
     

      

Satzung über die Festlegung der Schulbezirke für die Grundschulen der Stadt Celle 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in Verbindung mit § 63 Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) 
in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137) hat der Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 25. März 2021 
folgende Satzung, zuletzt geändert mit Ratsbeschluss vom 07. März 2024, beschlossen: 

§ 1 
Schulbezirke der Grundschulen aller Bekenntnisse 

Die Schulbezirke für die Grundschulen im Gebiet der Stadt Celle ergeben sich für Einschulungen aus den dieser Sat-
zung als Anlage beigefügten 12 kartographischen Plänen. Neue Straßen und im Rahmen von Nachverdichtungen mit 
Hausnummern versehene Bauten gehören zu dem Schulbezirk in deren Grenzen sie liegen. Sofern es Zweifel an der 
Zuordnung gibt, entscheidet der Fachdienst Schulen über die Zuordnung. 

§ 2 
Katholische Grundschule 

Für die Katholische Grundschule gilt das Gebiet der Stadt Celle als gemeinsamer Schulbezirk. Es handelt sich um eine 
Konfessionsschule nach § 129 NSchG. Schülerinnen und Schüler, die nicht dem katholischen Bekenntnis angehören, 
können bis zu einem Anteil von maximal 30 % aufgenommen werden. Die Schule ist auf zwei Züge beschränkt. 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01. April 2021 in Kraft und wird auf alle Einschulungen ab dem Schuljahr 2021/22 angewendet. 
Die bisherigen durch Ratsbeschluss getroffenen Regelungen treten zum 31. März 2021 außer Kraft. Die Änderung für 
den Schulbezirk der Grundschule Westercelle tritt am 01. August 2024 in Kraft. 

Celle, den 07.03.2024 
Stadt Celle 

Dr. Jörg Nigge 
Oberbürgermeister 

Anlagen: 12 Pläne über den Verlauf der Schulbezirksgrenzen 




























